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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1972

Norm

ABGB §830 B2b

ABGB §830 B3

Rechtssatz

Schwierigkeiten bei der Anlegung des Erlöses nach vollzogener Feilbietung können nicht als Teilungshindernis

anerkannt werden; dabei handelt es sich um Umstände, die in den persönlichen Verhältnissen der Beklagten gelegen

sind und deshalb der zwischen den Parteien bestehenden Gemeinschaft liegen.
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3 Ob 185/74
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